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An die

Generalversammlung der Aktionäre der Gotthardbahn.

Wir beehren uns anmit, der Generalversammlung der Gotthardbahn unsern zehnten, das Jahr 1881

umfassenden Geschäftsbericht vorzulegen.

I. Grundlagen der Gotthardbahnuntcrnehmung.

Die Verhandlungen über die Anlage der internationalen Station Luino sind insoweit zu einem

Abschlüsse gelangt, als man sich über die für den Zoll-, Post-, Telegraphen-, Polizei- und Gesundheitsdienst, sowie

für den Bahndienst zu erstellenden Gebäulichkeiten bis ans einige untergeordnete Punkte, deren Begleichung dein-

nächst erfolgen dürfte, geeinigt hat. Die Bauten werden von der Italienischen Regierung ausgeführt.

Betreffend den Stand der Bauarbeiten auf der italienischen Verbindungslinie Novara-Pino hat

uns das Schweizerische Eisenbahndepartement zur Kenntniß gebracht, daß von Seite der Italienischen Behörden hier-
über neuerdings wieder beruhigende Zusicherungen eingelangt seien, dahin gehend, daß die Linie Pino-Sesto-
Calende in den durch den Staatsvertrag vom 12. März 1878 und das italienische Gesetz vom 29. Juli 1879

anberaumten Fristen werde fertig gebant werden, indem das Banministerium die von den gesetzlichen Formali-
täten und der verspäteten Vergebung des Tnnnelbanlooses Laveno-Fornaci herrührenden Schwierigkeiten durch

geeignete Maßnahmen überwinden zu können hoffe. Nichtsdestoweniger erscheint es uns immer »och als höchst

zweifelhaft, ob es möglich sein werde, diese Linie auf den vertraglich festgestellten Termin zu vollenden und gleich-

zeitig mit den durchgehenden Linien der Gotthardbahn dem Betriebe zu übergeben.

Für die Reguliruug des Zolldienstes auf der internationalen Station Luino wurden

konferenzielle Verhandlungen gepflogen, welche zu einer abschließlichen Verständigung geführt haben.
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